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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1956

Norm

JGG 1961 §39

Rechtssatz

Nimmt der bei der Urteilsverkündung anwesende gesetzliche Vertreter des verurteilten Jugendlichen die

Rechtsmittelanmeldung des Verteidigers widerspruchslos zur Kenntnis, so kann darin die stillschweigende Erklärung

des gesetzlichen Vertreters erblickt werden, seinerseits das Urteil anzufechten. (Zum JGG 1949)
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